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Signatur StAZH OS 36 (S. 303-304) 

Titel Abänderung der Verordnung über die Fürsorge für 
ältere Arbeitslose vom 8. November 1939. 

Ordnungsnummer  

Datum 27.02.1941 
 
[S. 303] Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion 
beschließt der Regierungsrat: 
I. Die Verordnung über die Fürsorge für ältere Arbeitslose wird abgeändert wie folgt: 
§ 2. b) Alter: Vom Beginn des 56. bis zum Ende des 65. Altersjahres; in 
Ausnahmefällen können ältere Arbeitslose, die erst nach dem vollendeten 65. 
Altersjahr in diese Fürsorge einbezogen werden, für eine angemessene Übergangszeit, 
in der Regel noch während zwei Jahren, dieser Leistungen teilhaftig werden. Nach dem 
vollendeten 68. Altersjahr ist die Aufnahme in die Fürsorge für ältere Arbeitslose nicht 
mehr zulässig. 
§ 10. Die Unterstützungen sind nach den Kosten der Lebenshaltung am Wohnort 
abzustufen. Maßgebend ist die Einteilung der Gemeinden in vier 
Lebenshaltungskategorien nach der Verordnung über die Krisenunterstützung vom 
12. April 1934. 
Die Unterstützungen pro Monat dürfen folgende Beträge nicht überschreiten: 
  Lebenshaltungskategorie 
  I II. III IV. 
  Fr. Fr. Fr. Fr. 
1. Für den alleinstehenden 

Mann 100.– 90.– 80.- 70.- 
2. für die alleinstehende Frau 80.– 70.– 60.- 50.– 
3. für das Ehepaar 150.– 135.– 120.- 105.– 
4. für jedes Kind 15.– 15.– 15.– 15.– 
Die Kinderzulage ist auszurichten für: 
Kinder im vorschulpflichtigen Alter, 
Kinder im schulpflichtigen Alter, 
Jugendliche ohne Bar- und Naturallohn bis zum 18. Altersjahr. // [S. 304] 
II. Diese Abänderung tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bundesrat am 
1. April 1941 in Kraft. 
III. Publikation im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung, 
 
Zürich, den 27. Februar 1941. 
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Im Namen des Regierungsrates, 
Der Präsident: Der Staatsschreiber; 
E. Nobs. Dr. Aeppli. 
 
Vom Bundesrate am 21. April 1941 genehmigt. 
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